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Stärkung des Datenschutzes in Europa – nationale Spielräume nutzen 

 

Nach vier Jahren intensiver Diskussion ist der Text der Europäischen Datenschutz-

Grundverordnung nun zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischen 

Parlament und dem Rat der Europäischen Union abgestimmt. Mit der 

Grundverordnung verfügt die EU über ein weiterentwickeltes, einheitliches 

Datenschutzrecht, das für Unternehmen und Behörden in Deutschland weitgehend 

Kontinuität gewährleistet. Überall in Europa soll künftig dasselbe Schutzniveau für 

das Grundrecht auf Datenschutz gelten. Ebenso wird feststehen, dass sich auch 

außereuropäische Anbieter, die ihre Waren und Dienstleistungen auf dem 

europäischen Markt anbieten, an das europäische Datenschutzrecht halten müssen. 

Wichtige datenschutzrechtliche Prinzipien wie der Grundsatz des Verbots mit 

Erlaubnisvorbehalt, der Zweckbindungsgrundsatz und der Grundsatz der 

Datensparsamkeit sind in den Verhandlungen weitgehend erhalten geblieben. 

Nach der Einschätzung der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des 

Bundes und der Länder ist es allerdings zur Erhaltung und Verstärkung des 

bestehenden Datenschutzniveaus auch im Lichte der jüngeren Entscheidungen des 

Europäischen Gerichtshofs geboten, die in der Grundverordnung enthaltenen 

Öffnungs- und Konkretisierungsklauseln zu Gunsten des Rechts auf informationelle 

Selbstbestimmung zu nutzen. Auch die von der Grundverordnung getroffenen 

Weiterentwicklungen des Datenschutzes wie beispielsweise die Grundsätze des 

Datenschutzes durch Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

sowie das Erfordernis von Datenschutz-Folgeabschätzungen müssen wirksam 

ausgestaltet werden. Die Konferenz fordert deshalb Bundes- und 

Landesgesetzgeber auf, in allen gesetzgeberischen Bereichen die nationalen 

Spielräume im Sinne des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung zu 

nutzen. 



Insbesondere folgenden Regelungen kommt in diesem Zusammenhang hohe 

Bedeutung zu: 

 

 Schaffung eines Beschäftigtendatenschutzgesetzes, mindestens jedoch 

Beibehaltung der §§ 3 Abs. 11, 32 BDSG (Art. 88 i.V.m. 

Erwägungsgrund [EG] 155), 

 Beschränkungen für die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder 

Gesundheitsdaten (Art. 9 Abs. 4 i.V.m. EG 53, letzte beide Sätze), 

 Stärkung der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, insbesondere Schaffung von 

Klagebefugnissen und effektiven Sanktionen auch gegenüber Behörden 

(Art. 58 und 83 Abs. 7 i.V.m. EG 150, vorletzter Satz), 

 jedenfalls im öffentlichen Bereich durch die Nennung der Schutzziele 

Datensparsamkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, 

Nichtverkettbarkeit, Transparenz und Intervenierbarkeit, um einen einfachen, 

flexiblen und praxistauglichen technischen und organisatorischen Datenschutz 

zu konkretisieren (Art. 6 Abs. 2, 25, 32), 

 Begrenzung der Zweckänderung bei Videoüberwachung öffentlich 

zugänglicher Räume durch Private, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für 

die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten 

erforderlich ist (Art. 6 Abs. 4), 

 Beibehaltung der Verpflichtung in § 4f Abs. 1 BDSG einen betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten zu bestellen(Art. 37 Abs. 4).  


